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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) 
in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  32.438.600 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  32.438.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  489.200 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  489.200 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  30.515.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  29.892.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  1.988.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  4.625.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  500.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  1.937.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  33.004.000 Euro 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 36.455.800 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 

2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall gelten 
als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. Aufwendungs- und Auszahlungssteigerungen bis zu 1 % der 
Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen werden als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG 
angesehen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 20. Dezember 2012 
 
Eichinger (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 01.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/030 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Rotenburg (Wümme) während der Dienststunden öffentlich aus. 
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Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15. März 2013 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 83 - Eichenweg/Polluxstraße -, 1. Änderung 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 10 und 58 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 83 - Eichenweg/Polluxstraße -, 
1. Änderung als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 

Rotenburg (Wümme), den 05.03.2013  
 
Der Bürgermeister 
Eichinger (L. S.) 
 

Jedermann kann die Satzung und Begründung ab 15.03.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, Rathaus, 
während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im anliegenden 
Lageplan dargestellt. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.03.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

Genehmigung der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Bothel 

 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 07.03.2013, Az.: 63 ROW - 61 72 60/144, die 48. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bothel für eine Teilfläche in der Gemeinde Kirchwalsede genehmigt. 
 
Diese Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Das Plange-
biet für den genehmigten Teilbereich ist aus der nachstehend abgebildeten Planskizze ersichtlich: 

 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 48. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirksam. Der 
genehmigte Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB zu dieser 
Änderung wird zur Auskunft über den Inhalt zu jedermanns Einsicht beim Bauverwaltungsamt der Samtgemeinde Bothel, 
Zimmer 20, Horstweg 17, 27386 Bothel, während der Sprechzeiten bereitgehalten. 
 
Sprechzeiten der Samtgemeinde Bothel: 
montags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
dienstags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
 und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur dann zu beachten sind, wenn 

sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich geltend gemacht werden und dies auch für beachtli-
che Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB gilt. 

 Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Bothel, den 11.03.2013 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

4. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit 

in der Samtgemeinde Sottrum 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeinderat der Samtge-
meinde Sottrum in seiner Sitzung am 31.01.2013 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
In § 5 Abs. 1 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Samtgemeinde Sottrum vom 
18.06.2009 wird nach dem Buchst. c) eingefügt: 
 
„d) Auslöser des Winterdienstes (in den dafür seitens der Verwaltung angeordneten Monaten) 20 €“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. November 2012 in Kraft. 
 
 
Sottrum, den 31.01.2013 
 
Luckhaus (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Brockel für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Brockel in der Sitzung am 07.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.539.000,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.646.400,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.436.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.496.700,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 175.500,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 660.300,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 380.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.900,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 380.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

400.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 385 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Brockel, den 07.02.2013 
 
Lüdemann (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Brockel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Brockel, den 15. März 2013 
 
Gemeinde Brockel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2013 
 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 749.800,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 749.800,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 741.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 685.900,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 307.900,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 555.400,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.049.400,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.241.300,00 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 39.500,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 121.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 450 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 

Hepstedt, den 20.02.2013 
 
Meyer (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hepstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Hepstedt, den 15. März 2013 
 
Gemeinde Hepstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
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